
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer SPD
vom 20.04.2016

Kriminalität durch ausländische Callcenter

Nachdem der Enkeltrick seit Jahren in den Medien thema-
tisiert wird und auch in Bayern zahlreiche Präventionsmaß-
nahmen ergriffen wurden, hat sich das Vorgehen der Täter 
verändert. Über ausländische Callcenter wird den Opfern 
der Gewinn eines Gewinnspiels in Aussicht gestellt, sobald 
sie in finanzielle Vorleistung treten. Ein Gewinn wird in die-
sen Fällen nie ausgezahlt und das Geld ist weg. Zusätzlich 
haben die Täter die Adressen und Daten der Opfer erfolg-
reicher Betrugsversuche. Mit weiteren Betrugsversuchen in 
unterschiedlichster Form ist dann zu rechnen.

Ich frage daher die Staatsregierung:

1. a) Welche Präventionsmaßnahmen gegen Betrugsversu-
che durch Callcenter-Anrufe sind eingeleitet worden?

 b) Wie wird versucht, potenzielle Opferkreise möglichst 
flächendeckend zu erreichen?

2. a) Wie viele Anzeigen gab es in Bayern aufgrund Betrugs 
durch Callcenter?

 b) Wie viele davon konnten aufgeklärt werden?
 c) Wie sind die Beamten dabei vorgegangen?

3. a) Bei wie vielen Fällen führt die Spur ins Ausland?
 b) Um welche Länder handelt es sich dabei?
 c) Welche Schwierigkeiten ergeben sich dadurch?

4. a) Wie viele Polizisten in Bayern sind mit der Verfolgung 
dieser Straftaten beauftragt?

 b) Gibt es Kooperationen zwischen der Bayerischen Po-
lizei und dem Ausland, um die Hintermänner des Call-
center-Betrugs zur Verantwortung zu ziehen?

 c) Bejahendenfalls: Wie sind die Kooperationen ausge-
staltet?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 31.05.2016

1. a) Welche Präventionsmaßnahmen gegen Betrugs-
versuche durch Callcenter-Anrufe sind eingeleitet 
worden?

 b) Wie wird versucht, potenzielle Opferkreise mög-
lichst flächendeckend zu erreichen?

Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind Zielgruppe und 
Opfer der, meist aus dem Ausland operierenden, „Callcenter-
Anrufer“ vorwiegend ältere Menschen. Um potenzielle Opfer 
dieser Betrugsstraftaten zu warnen, setzt die Bayer. Polizei 
insbesondere auf umfangreiche Aufklärung der potenziellen 
Opfer und auf entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

Auf der Internetseite des Programms Polizeiliche Krimi-
nalprävention des Bundes und der Länder (ProPK, www.
polizei-beratung.de) gibt es eine Vielzahl von Informatio-
nen und Präventionshinweisen zu sämtlichen bekannten 
Betrugsphänomenen. Die zudem von ProPK herausgege-
benen Broschüren „Sicher zu Hause“ und „Sicher Leben“ 
sind speziell an Senioren gerichtet und informieren in erster 
Linie über Kriminalitätsformen, bei denen vorwiegend ältere 
Menschen zu Schaden kommen. Diese Broschüren werden 
im Rahmen von Vorträgen und anderen Präventionsmaß-
nahmen der Bayer. Polizei verteilt und liegen auch bei den 
örtlichen Polizeiinspektionen auf.

Zur Sensibilisierung älterer Mitmenschen vor spezifischen 
Gefahrensituationen gibt es darüber hinaus sogenannte „Si-
cherheitsberater für Senioren“, die von der Bayer. Polizei 
beschult werden. Hierbei handelt es sich um ehrenamtlich 
tätige Senioren, oftmals pensionierte Polizeibeamte, die bei 
Vorträgen und anderen Präventionsveranstaltungen Gleich-
altrigen entsprechende Verhaltenstipps geben sollen.

Auf diese Weise wird möglichst flächendeckend ein gro-
ßer Kreis von potenziellen Geschädigten erreicht.

2. a) Wie viele Anzeigen gab es in Bayern aufgrund Be-
trugs durch Callcenter?

Strafbare Handlungen in Zusammenhang mit „Callcenter-
Betrügereien“ werden – abhängig vom Ausgangssachver-
halt – in der Regel als so bezeichneter „sonstiger Betrug“ 
abgearbeitet. In der bundesweit einheitlichen Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) gibt es keine speziellen Delikts-
schlüssel oder sonstige Rechercheparameter für das Phä-
nomen „Callcenter-Betrug“. Daher kann die Zahl der in 
Bay- ern angezeigten Delikte statistisch nicht erhoben 
werden.

Auch auf Basis eines im polizeilichen Vorgangsverwal-
tungssystem 2014 eingeführten Lageschlagworts lassen 
sich hierzu keine belastbaren statistischen Zahlen erheben.
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 b) Wie viele davon konnten aufgeklärt werden?
Da die angefragten Delikte nicht in der PKS recherchiert 
werden können, kann eine belastbare Aussage hinsichtlich 
der Anzahl der aufgeklärten Delikte nicht getroffen werden.

 c) Wie sind die Beamten dabei vorgegangen?
Die Vorgehensweise der Beamten orientiert sich am jewei-
ligen Einzelfall und ist von den jeweils vorhandenen Ermitt-
lungsansätzen abhängig.

In der Regel wird in Fällen des „Callcenter-Betrugs“ ver-
sucht, über die beim Geschädigten angezeigte Telefonnum-
mer des Callcenters den Anschlussinhaber zu ermitteln. 
Dies wird aber häufig dadurch erschwert, dass die Täter 
mithilfe technischer Mittel die angezeigte Telefonnummer 
verfälschen (sog. „Call-ID-Spoofing“).

Bei vollendeten Betrugsfällen kann zudem versucht wer-
den, die Geldströme nach erfolgten Geldtransfers zu verfol-
gen und den – meist im Ausland befindlichen – Geldabholer 
zu ermitteln. Bei den in Zusammenhang mit diesem Phä-
nomen oft verwendeten Bargeldtransfers mittels Western 
Union ist dies jedoch schwierig, da die Abholer im Ausland 
sich das Geld nicht selten mit falschen Personalien oder un-
ter Verwendung gefälschter Personaldokumente auszahlen 
lassen.

3. a) Bei wie vielen Fällen führt die Spur ins Ausland?
Nach Einschätzung der ermittlungsführenden Dienststellen 
führen in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die Spuren 
ins Ausland. Aufgrund der unter 2 a beschriebenen Konstel-
lation in Bezug auf die PKS-Recherche lässt sich die ge-
naue Zahl der Fälle mit Auslandsbezügen jedoch statistisch 
nicht genau beziffern.
 
 b) Um welche Länder handelt es sich dabei?
Nach Einschätzung der ermittlungsführenden Dienststellen 
weisen die meisten Fälle Bezüge in die Türkei auf.

Als weitere Länder wurden Bulgarien, die Dominikanische 
Republik, Ghana und (in Einzelfällen) Spanien genannt.

 c) Welche Schwierigkeiten ergeben sich dadurch?
Weitergehende und ggf. gerichtsverwertbare Ermittlungser-
gebnisse sind häufig nur im Zuge förmlicher Rechtshilfeer-
suchen zu erlangen, was in den meisten Fällen einen nicht 
unerheblichen Zeitverzug mit sich bringt.

Nach Auskunft verschiedener ermittlungsführender 
Dienststellen bringen auch die oft sehr unterschiedlichen 
rechtlichen Voraussetzungen in den jeweiligen Herkunfts-
ländern der Täter erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Bei-
spielhaft seien hier Recherchen zu Inhabern von Telefon-
anschlüssen angeführt, die sich aufgrund unterschiedlicher 
rechtlicher Rahmenbedingungen in Bezug auf Registrierung 
und Beauskunftung von Telefonanschlussinhabern oft sehr 
schwierig und langwierig gestalten.

4. a) Wie viele Polizisten in Bayern sind mit der Verfol-
gung dieser Straftaten beauftragt?

Die Zuständigkeit für die kriminalpolizeiliche Sachbearbei-
tung richtet sich nach dem Delikt, das dem jeweils zur Anzei-
ge gebrachten Sachverhalt zugrunde liegt. Im Phänomen-
bereich „Callcenter-Betrug“ dürften daher in den meisten 
Fällen die Kriminalpolizeidienststellen ermitteln, die originär 
für die Verfolgung von Betrugsstraftaten zuständig sind.

Eigene Organisationseinheiten, die ausschließlich im 
Phänomenbereich „Callcenter-Betrug“ ermitteln, gibt es 
nicht. Von daher ist es nicht möglich, konkret zu beziffern, 
wie viele Polizeibeamte mit der Verfolgung dieser Straftaten 
beauftragt sind.
 
 b) Gibt es Kooperationen zwischen der Bayerischen 

Polizei und dem Ausland, um die Hintermänner 
des Callcenter-Betrugs zur Verantwortung zu zie-
hen?

 c) Bejahendenfalls: Wie sind die Kooperationen aus-
gestaltet?

Systematische und auf Dauer angelegte Kooperationen zwi-
schen der Bayer. Polizei und ausländischen Behörden, die 
speziell auf die Bekämpfung des „Callcenter-Betrugs“ abzie-
len, bestehen nicht.

Jedoch gibt es bei Fällen mit Auslandsbezug immer wie-
der fallbezogene Kooperationen bayerischer Ermittlungs-
dienststellen mit ausländischen Behörden. Ausgestaltung 
und Umfang solcher Kooperationen orientieren sich am je-
weiligen Einzelfall und sind von einer Vielzahl unterschiedli-
cher Faktoren abhängig, weshalb hierzu keine allgemeingül-
tige Aussage getroffen werden kann.


